	Kosten ZP/ZV
	
	Stand: 24.11.2025



Einfach gelagerte Aufgaben zum Üben und Wiederholen

Aufgabenstellung:
Fertigen Sie zu den nachstehenden Sachverhalten alle jeweils notwendigen Kostenrechnungen (ggf. in allen Instanzen) an. Gehen Sie bei der Bearbeitung davon aus, dass alle von Ihnen erforderten Kosten auch tatsächlich gezahlt werden.

Sachverhalt 1:
Klage (SW: 12.000 €). Kostenentscheidung im Urteil: Die Kosten des Verfahrens tragen K zu 1/3 und B zu 2/3.

Sachverhalt 2:
Klage (SW: 35.000 €). Klageerweiterung um weitere 10.000 €. Klagerücknahme in Höhe von 20.000 €. Kostenregelung im gerichtlichen Vergleich: Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

Sachverhalt 3:
Klage (SW: 35.000 €). Klageerweiterung um weitere 10.000 €. Klagerücknahme in Höhe von 20.000 €. Kostenentscheidung im Urteil: Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

Sachverhalt 4:
Klage (SW: 5.000 €). Widerklage (SW: 100.000 €). Gegenstände der Klage und der Widerklage sind nicht nämlich.
Aufgabenzusatz: Berechnen Sie hier auch jeweils die maximale Antragstellerhaftung der Parteien.

Sachverhalt 5:
Klage (SW: 22.000 €).  Zeugenauslagen: 100 € (auf Antrag des Beklagten; Aufforderung zur Vorschussleistung durch B im Beweisbeschluss: 200€)). Gutachterauslagen: 2.500 € (auf Antrag des Klägers; Aufforderung zur Vorschussleistung durch K im Beweisbeschluss: 2.000€). 20 Zustellungen gegen Zustellurkunde. 
Kostenregelung im gerichtlichen Vergleich: Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

Sachverhalt 6:
Klage (SW:17.000 €). Urteil: Klage wird abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten. Berufung gegen das Urteil (SW: 17.000€). Berufungsurteil: Berufung wird zurückgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Sachverhalt 7:
Mahnverfahren (SW: 800€). Gesamtwiderspruch. Abgabeantrag des Antragstellers über die gesamte Forderung. Klageerweiterung am Prozessgericht über weitere 10.000 €. Klagerücknahme über 5.000 €. Kostenentscheidung im Urteil: Die Kosten des Rechtsstreits trägt B.

Sachverhalt 8:
Mahnverfahren (SW: 12.000). Einspruch gegen den auf Antrag in voller Höhe erlassenen Vollstreckungsbescheid. Zeugenauslagen im Verfahren vor dem Prozessgericht iHv 800€ (Auf Antrag des Klägers. Aufforderung zur Vorschussleistung iHv. 800 € durch K im Beweisbeschluss). Urteil: Der Klage wird in Höhe von 10.000 € stattgegeben und im Übrigen zurückgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits tragen B zu 80% und K zu 20%.
Berufung K gegen das Urteil in Höhe der eigenen Beschwer. Berufung wird vor Eingang einer Rechtsmittelbegründung zurückgenommen. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Berufungskläger.

Sachverhalt 9:
Räumungsklage (Netto-Kaltmiete: 800€) Keine Nebenkosten. Streitiger Zeitraum = 5 Jahre. Widerklage über 20.000€. Gegenstände der Klage und der Widerklage sind nicht nämlich. Klageerweiterung über 10.000€ rückständiger Mieten. Kostenregelung im gerichtlichen Vergleich: Die Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

Sachverhalt 10:
Klage (134.000€). Kostenregelung im Prozessvergleich: Kosten werden gegeneinander aufgehoben. Streitwertbeschluss des Gerichts: Streitwert beträgt 134.000€. Der Mehrwert des Vergleichs wird auf 20.000€ festgesetzt.


